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XUl.Gesetzsebungspe.riode 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM FüR JUSTIZ 

.2105IA.S . 
400000/4-1118/7? W c210t//J. 

.. Präs. Nn.LLJJJ~L1ll75 

Herrn 
Präsidenten des Nationalrates 

'\11 i e n -
zu 21. 210L~/J-NR./1975 vom 16.5.1975 

Die mir am 20 e Mal -1975 zugegangene 
schr.iftliche An.frage der Abgeordneten Zeillinger, Dr'. 
Brösecke u..lJ.d Gen. betreffend Justizschule SchWBchat 

' .. beantworte ich wle folgt: " 
D:i.e höheren Anforderungen, die das 

StrafvQllzugsgesetz und die Durchführung des Maßnahmen­
. vollzuges nach dem neuen StrafgesetzDl.1.ch an das Voll­
.zugspersonal stellen, machen die Straffungdes Lehr ... 

. und Prüfungsstoffes tmter Bedachtnahme auf den Umstand, daß 
die Kurse an der Justizwachschule derzeit lediglich drei 
Monate dauern könl1en, seht' schwer. Ich bin mir bewußt, 
da~ es sich hiebei um ein sehr ernstes un.d wichtiges 
Problem handelt, das ständig im Auge behalten und er­
örtert werden muß, wobei 2,",e1 weitere Ebenen von Bedeut.ung 
sind, nämlich die allfällige Verlängerung der Lehrgangs­
dauer und die Erhöhung der "lirksamkei t der Unterrichtser­
teilung durch moderne Lehrmethoden. Die Justizwachschule 
ist derz~it an drei Standorten untergebracht, an denen je-

'weils Kurse mit einer Teilnehmerzahl bis zu 35 abgehalten 
. werden können, und z\'/ar in Favoriten, i.n der Just5.zschule 
SchVlechat und in der ehemaligen Bundesanstalt Kaiser-Ebers-· 

.. dorf (nunmehr Strafvollzugsanstalt Simmering). Das Ziel, 
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ein eigene,s Schulgebäude zu erhalten, in dem 3.1Je drei 

Ku:rse gle:Lchzei tig abgehalten \'Jerden können? . ist bisher noch 

. nicht' erreicht 1Jmr·den. Die Planungen in dieser Richtung 

sind. schon sehr viei t fortgeschritten une. gehen. dahin, im 

Züsammenhang mit den Er1tloiterungsbav:ten des Landesgerichtes 

iUr Strafsachen "lIen und des landesger:Lchtlichen Gefanger..en­

hauses I i'lien einen Teil dieses Gebäudes der Just:iz~l\lach­

schule zu \.'TidII1Em. Bis dahin 'vwrden die drei Standorte der 

Schule als Provisorium weitergeführt ";erden müssen~ Di.e zu 

geri:rlge Kurskapazität in Verbindung mit dem Ausbildungs~ 

rückstand, der sich durch d:1.o ~sroße Zahl der Aufnahmen in 

den letzten .Jahren ergeben hat; macht ei.ne Verlä.ngerung 

des Kurses (geplant ist ein einmonatiger Vorbereitungslehr­

go.ng, eine mehrmonatige p!'2h:tJ,sche .l,;usbildung und im Im-

für die Definitivstellung in der Veri'Jendungsgruppe Vi 3) in 

den n~chsten Jahren nicht mBglich. 
Die Strafful'J.gdes Lehr~· und Prüfungs-

stoffes \'l:Lrd s ,.. ... o1"· -'E''''-''+ d"rcy• 1?i '''1'''j ußn~l'L'''In'Le ,qu.!'(:' .-1'; A Le'n' 1~-\""',"",, J..4. .J" ~Jt4..... l ..... ~ .... .. .1 .L.I_~.~ -0,.. 1. C. ~ ...... -' ...... ,_ ,.,.,~J........ ,;- __ 

kr'äfte laufend geprüft und durchgeführt. Daß der Lehrstoff 

von den KUJ.~steilnehmern be'.·Jäl tigt \'rerden kann, er'gibt sich 

mehr als 95 % der Kursteilnehmer das Lehrgangsziel erreicht 
h !l+ pnd (~~e ?r.',-; "::;o-r::..,.., d':: c, 0'-;0 Pru·!PtH''-en "'l.'c'n'·~ ..... A"".t.e~·l<:>'l" L ~ v .,'~.J.' . .t.L .• JcL . .l. L:,;:"~ e~ , "'v ..... '-' ~ ... <.;.<;s _.~ ~~ h" v,_.::> /., .,.' .... ~ ... : 

pro Lehrgang 1 oder 2 Teilnehmer kaum überschreitet. Dieses 
grgebnis zej.gt, daß die Bemühtmgen, den Lehrstoff zu sichten 

und den Erfordernissen des Dienstes unter Bedachtnahme auf 

die Aufnahmefä.higkeit der Kursteilnehmer abzustellen, er-

Im Bestreben, die Lehrer an der Justiz­

"lachschule rai t moder~en Lehrmethoden vertraut zu machen, 1;lUY'(28 

im Herbst v8T'gangenen Jahres r,ü t Unter'stützung des Lehr·· 

k()!-'pers der pädagogischen Akademie in ~\jien ein Seminar abge-
halten, dessen Er.felle: dazu bei tragen soll ~ daß durch Heran--, , 
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ziehung von modernen (audiovisuellen) Lehrmethoden der 
Unterricht ohne größere Belastung für die Lehrgangsteil­
nehmer effektiver wird. 

Die Gewährung von Zutei.lungsgebUhren 

ist in der Reisegebührenvorschr:tft 1955 geregelt. Diese 
GebUhren werden laufend den Lebenshaltungskosten. al"',2:f'-

paßt und gelten für alle Bundesbediensteten t sodaß die 

tTustizvervlal tung nicht in der Lage ist, hier eine Aus·~ 

nahmsregelung für ihren Bereich zu' schaffen. GegeIlüber den. 

in Ausbildung befindlichen Angehörigen anderer ,'ra'-"lkörper 

sind die Bediensteten der Justizvlache deswegen etwas besser 

gestellt, 'I;18i1 sie für die Dauer der tcusbildung dar Justiz;... 
h h 1 ' . ~ t . d - d 1-"1 R' b'" wac sc u e zuge-ceLL Slnune. a_le~ el.sege unTen er-

halten. In 
die Schule erfolgt, besteht diese Höglichkeit nicht. 

Im Ubrigen können die rragesgebUhrcn durch 
die Sicherung der rJIittagsv9r'pflegung zu einem gUns-'cigen 
Preis doch als so bemessen bezeichnet werden, daß sie bei 
den gegebenen Möglichkeiten (Teeküche in den einzelnen 
Schulorten) wohl ausreichend sind, um den erforderlichen 

. Mehraufwand abzudecken. 
In der Justizschule Schwechat ist ein 

Getränkeautomateingerichteto Die Einrlchtung einer Kantine 
scheint bei. der gegebenen Situation (35 Kursteilnehmer) 
von der Absatzseite her unwirtschaft1ich und kann daher 
nicht vorgesehen werden. Außerdem ziehen es nach dem Be­
richt der Schulleitung die Lehrgangsteilnehmer eher vor, 
nach Beendigung des Unterrichtes und am freien Wochenende 
das Gelände zu verlasseno 

Die bisherige Ausgangsbeschränkung \rurde 
bereits auf Grund einer Anregung des Zentralausschusses er­
leichtert .. Die Justizverwaltung wird prilfen, ob ihr weitere 

Erleichte~~gen möglich sind. Die derzeit abgekürzte Dauer 
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der Ausbildung hat zur Folge 1 daß eine Er·Vlei t.er1..l11g des 

Abendausganges nicht unbegrenzt möglich sein \,ürd. Die an 

sich kurze Kurr'dauer bringt aber für die Lf3:hrgangsteil­

nehmer den Vorteil, daß die Zeit der Ab';·,Tf.:senhei t von den 

Angehörigen und vom Heimatort verhäl tni;:.:;mä.Big kv,rz ist. 

Die vorliegende Anfl'age erlal::.be ich mir 

daher "rie folgt zu beant\1orten: 

zu 1) Die Möglichkei. t nach e:i.ner Kürzung und 

StraffuTIof1' des L· eh-r- und P-,,-"l1.L''''U Y10'S ~t"'l"-ft=o S ',IJ" ''''d .; n V,erbiYtdun.cr 
__. ~ - .I,.... ... ... 0 ,. L.,.. "". ___ .......... \# .. .l. •. "1. .. , .... "" ... • 0 

mit der EinfUhrung moderner Leh:"m:::thoden wei .. terhi.n geprUft 

werden, ebenso die Frage der Er'v'!ei't:erung des Ausganges an 

l'!ochentagen~ 

zu 2) Neben der bereits seit April 1975 ver-

fu" C1'ten !i'''''''re 4 teru'''g des A n C' m "'o~'''c>n 'n"~e· ""' "'(' al' b .u ... ;A.J- .u., usga~ ge ..... a 1< \i '~L.·,u, e~ d - : ... J,:1 c ) 

Herbst 

cc-· 

gründeten Anliegen die Ausga:ngsgenehnügung entsprechend zu 

verlängern. 

100 Juli 19'75 
Der Bundesmi:cüster~ 

I; 
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